
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHIJRN

VOM

17. August 1982 Nr. 2~23

EG Deitingen: Teilweise Genehmigung des Strassenklassie_
rungsplanes / Beschwerde

Die Einwohnergemeinde Deitingen unterbreitet dem Regie«
( rungsrat den Strassenklassierungsplan 1~ssstab 1 :3000

zur Genehmigung,

Der Regierungsrat stellt fest und zieht in Erwägung:

Die heute rechtsgültige Nutzungsplanun~ der• Gemeinde Bei«

tingen datiert aus dem Jahre 1971 (RRB Nr, 4013, 20, Juli

1971), Seit dem Erlass dieses Zonenplanes hat die Gemein«

deversammlung am 30~ August 1979 beschlossen als Standort

einer zukünftigen SBB«U~terführ~~g den Bereich des heutigen

Bahnüberganges Iilterbachstrasse zu wählen, In der Folge

wurde über dieses Projekt ein Strassen_ und Baulinienplan

aufgelegt, Bes Einsprache« und~für

diesen Plan ist zur Zeit noch hängig,

Vom 1~ ~ri1 bis 1~ 1~i 198). legte die Einwohnergemeinae

Beitingen den, vorliegenden Strassenklassierungspian auf *

In der Ernst gingen gegen diesen ‚Plan 9 Einsprachen ein,

die alle vom Gemeinderat behandelt und abgelehnt wurden,

Geger~ diese Ablehnung führt 1k,. H, G. Erne«Zuber Beschwerde

beim Regier~ngsrat,
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~warde~.~I,G,~fle-ZUber

1, Mit Schreiben vom 12. ~pri1 1982 erhebt ~. H, G. ~ne—

Zuber im Namen seiner Frau, ~gentümerin von ~und—

stück Daitingen GB ~. 299, Beschwerde gegen den Be

schluss 108/82 des Gemeinderates der E~Lnwohnergemeinde

Daitingen vom 17.3.1982. In diesem Beschluss wurden

die 13~ntr~ge des Beschwerdeführers auf Abänderung des

aufgelegten Strassenklassierungsplafls abgewiesen.

Dar Beschwerdeführer stellt folgende 2~nträge:

“1: Dar~Bahnweg-soll als Erschliessungs~tra5se
qualifiziert werden.
Eventualiter soll mit der I~Cassifikation zu—
gewartet werden, bis über den Standort und die
Dirchführbarkeit der SBB-Unterführung definitiv
entschieden ~iorden ist.

II:Die Nord—Süd-Strasse ist als Hauptstrasse zu
klassifizieren und die Ij.iterbach~trässe als
Sammelstrasse.
Eventualiter ist der StrassenklassifizierUngs—
plan hier offenzulassen, bis die technische
und wirtschaftliche Prüfung des sich in Planung
befindenden Uhterführungsprojekts ergeben hat,
wo die tkaterführung am besten ausgeführt wer
den kann,“

Zur Begründung führt der Beschwerdeführer im wesent

lichen an, “dass die Nord—Süd—Strasse die geeignete

Hauptverbindungslinie im westlichen Darf teil ist;

mit einer. U-iterführung unter der SBB-Unie kann sie

die südlich und nördlich der Bahnlihi~ gelegenen

Darf teile optimal verbinden.“ Die Luterbachstrasse

soll ... nicht die Verbindung zwischen dem nördlich

und südlich der Bahnlinie gelegenen Darf teil und den
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atrchgangsverkehr übernehmen müssen~

Dieser Wertung lag auch der Gemeindeplanung zugrunde,

wie sie sich im Zonenpian von 1971 zeigt0“

t1~d weiter: Der Planungsentschejd der Gemeindeversa~~

lung vom 30. August 1979 “ist aber heute mit dem ge

stiegenen &pansionsvolurnen bereits überholt; eine

~cpansion im Raum der Nord-Süd-Strasse wird mit Sicher~

heit stattfinden ‘~ .“,

Der Gemeinderat beantragt, die Beschwerde abzuweiseri,

Für den Inhalt der Beschwerde und der Vernehmlassung

wird auf die Akten verwiesen und im folgenden, soweit

nötig, darauf Bezug genommen,

2. flie Legitimation zur Beschwerdeführung ist gegeben,

Auf die rechtzeitig eingereichte Beschwerde wird

eingetreten,

3. Die mit der Beschwerde angefochtene Kiassierungen der

Lmterbachstrasse der Nord—Süd—Strasse und des Bahnwegs

stehen in engem Zusammenhang mit Fragen der Linienfüh~

rung der Hauptverbinaung zwischen dem nörlidch und süd

lich der SBB-Linie gelegenen rbrfteile, d.h. mit dem

Ehtscheicj im hängigen Verfahren, betreffend die thter—

führung der lilterbachstrasse, Es wäre nicht sinnvoll,

dem Ausgang des hängigen Verfahrens vorzugreifen und

die Beschwerde betreffend die Klassierung der erwähnten

Strasse vorgängig zu entscheiden,
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4, ~r ~entua1antrag des Beschwerdeführer~ entspricht

der im vorliegenden Fall nach den vorstehenden ~isfüh—

rungen verblei~benden ~glichkeit. Mit der Verschiebung

der Genehmigung der in Frage stehenden Strassenklassie—

rung muss auch das vorliegende Beschwerdeverfahren

sistiert werden, ~nlässlich des Genehmigungsverfahrens

für die liiterbachstrasse, die Nord—Süd—Strasse und den

Bahnweg wird die Beschwerde von Dr. H,G. &ne—Zuber

materiell behandelt werden,

III.

~teriell ist zum vorgelegten Strassenklassierungsplan

folgendes zu bemerken:

1, .i\uf dem Plan finden sich Strassen, deren Linienführung

in keinem der bisher rechtsgültigen Plane festgelegt

worden ist. Es fehlt also der ~teignungstitel.Bezüg—

lich dieser Strassen hat der ~C~assieruncjsplan lediglich

Richtplancharakter und die Genehmigung des Regierungs

rates bezieht sich nur auf ihre ~aassierung, nicht aber

auf ihre Linienführung.

2. ]~ Gebiet “~abmatt“ hat der Regierungsrat im ~nver—

ständnis mit den Gemeindebehörden, die Genehmigungsver

fahren für Strassen— und Baulinienpläne bis zum Vor

liegen der revidierten Zonenpianung zurückgestellt. Aus

demselben ~und wird in diesem Gebiet auch die Genehmi

gung der Strassenklassierung zurückgestellt,
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3~ J~e lilterbachstragse die Nord—SjjdStras~e und der

Bahnweg, deren Klassierung sachlich eng mit dem ~t—

scheid über den Strassen_ und Baulinienpian tl~terfijh_

rung Luterbachstrasse zusammenhängen werden von der

Plangenehmigijng ausgenommen

F~ wird

beschlossen:

l~

a) Der strassenklassierungsplan der ELnwohnergemejnae

Deitingen wird ~weiseenehmj~

b) Für die Strassen mit Richtplancharakter bezieht sich

die Genehmigung nur auf die Klassierung nicht aber

auf die Linienführung~

c) Der Ehtscheid über die Genehmigung der Strassenklas.,

sierung im Gebiet ~Grabmatt“ sowie für die Nord—Süd-

Strasse, die ILlterbachstrasse und den Bahnweg wird

Sistiert

2~ Die Beschwerde von Herrn Dr, H.G~ E~ne—Zuber wird im

Sinne der Eventualanträge gutgeheissen und sistiert0

Sie wird zusammen mit dem ~htschejd über die vorläufig

von der Genehmigung ausgenommenen Strassen behandelt0

Der geleistete Kostenvorschuss von Er. 200.—— wird

solange einbehalten.
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3, J2Le bestehenden Pläne verlieren ihre Rechtskraft

soweit sie mit dem vorliegenden in Widerspruch

stehen,

4-, Die Gemeinde wird verhalten, dem kantonalen ~at für

P.aumplanung bis zum 30. September 1982 noch ein auf

I~inwand aufgezogenes Planexemplar zuzustellen~ ~r

Plan ist mit dem Genehmigungsvermerk der Gemeinde zu

versehen,

Genehmigungsgebühr: Fr. 200.-- (Kto. 2000,431.00)
Publikationskosten: Fr. 18,—— (Kto, 2020.435. 00)

zahlbar innert Fr. 218.-- (Staatskanzlei ~‘234)
30 Tagen =~—====—~~ ES

fl~r Staatsschreiber:

~~
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Geht an:

- Bau-~partement (2) JG/~r

Kante Tiefbauamt (2)

- ~tt für Wasserwirtschaft (2)

- Rechtsdienst Bau—~partement (la)

- 2~mt für Raumplanung (3) mit Akten und 1 cen. Plan
7

.

— I~eisbauamt 1, 4500 Solothurn

- Amtschreiberei Kriegstetten, Solothurn

i~.flt Fir1anzverwaltung/D~bitorenbuchhaltung

Sekretariat der I~tasterschatzung (2)

- Ammannamt der ~nwohnergemeinde, 4707 Daitingen,
~ahlunsschejfl/EINSCHREIBEN

— Baukommission der Einwohnergemeincje, 4707 Deitingen,

- Ingenieurbüro Marcel Spichiger, 4552 Darendingen

Herrn Dr~, H.G, E~ne-Zuber, Goldauerstr, 42, 8006 Zürich,
EINSCHREIBEN

i~ntsblatt Publikation:

“Der Strassenklassierungsplan der RLnwohnergemeinde

Deitingen wird genehmigt, mit Ausnahme der Gebiete

“Grabmatt“, Nord—Süd—Strasse, Luterbachstrasse und

Bahnweg,




